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Anbieter

(„Provider“) 
Alle, die KI-Systeme entwickeln und in der Union in den Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, 

unabhängig davon, ob sie in der Union oder einem Drittland niedergelassen sind.

Betreiber

(„Deployer“) 

Alle, die ein KI-System unter ihrer Aufsicht einsetzen, soweit es nicht bloß zu persönlichen nicht-

beruflichen Tätigkeiten stattfindet.

Importeure

(„Importer“) 
Alle mit Sitz in der Union, die ein KI-System aus einem Drittland einführen.

Händler

(„Distributor“) 
All diejenigen in der Lieferkette, die nicht Anbieter oder Importeure sind.

Bevollmächtigte Vertreter 

(„authorised

representative“) 

Jede natürliche oder juristische Person, die in der EU ansässig oder niedergelassen ist und ein schriftliches 

Mandat von einem Anbieter eines KI-Systems oder eines GPAI erhalten und angenommen hat, um die in dieser 

Verordnung festgelegten Verpflichtungen und Verfahren in seinem Namen durchzuführen.
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